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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1988

Norm

EheG §66

ZPO §190 A

Rechtssatz

Wird nach rechtskräftiger Scheidung der Ehe aus einem Verschulden des beklagten Ehegatten bei noch o3enem

endgültigem Verschuldensausspruch vom klagenden Ehegatten bereits eine Unterhaltsklage erhoben, ist das

Verfahren bis zur endgültigen Entscheidung der Verschuldensfrage im Scheidungsstreit zu unterbrechen.
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